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Verwaltungsvorschrift über 

Funkrufnamen für die Feuerwehren im Saarland 
 

Vom 1. Dezember 2003 
 
Auf Grund des § 27 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung im Saarland (Brand-
schutzgesetz - BSG -) vom 30. November 1988 (Amtsbl. S. 1410, 1989 S. 1397), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 Abs. 41 des Gesetzes vom 7. November 2001 (Amtsbl. S. 2158), erlässt das Ministerium für Inne-
res und Sport nach Anhörung des Brandschutzbeirates folgende Verwaltungsvorschrift: 
 
 
I. Funkrufnamen 
 
1.  Funkrufnamen für Fahrzeuge 
 

Der Funkrufname eines Fahrzeuges setzt sich aus dem Kennwort der Organisation, dem Namen 
des Funkverkehrskreises und den Kennzahlen für Standort und Fahrzeugart sowie - bei mehreren 
Fahrzeugen derselben Art eines Standortes - einer laufenden Nummer zusammen. 

 
 
1.1 Organisation 
 

Zur Kennzeichnung der Organisation Feuerwehr innerhalb der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) wird im 4-m-Band das Kennwort „Florian“ festgelegt. Im 2-m-Band 
wird das Kennwort „Florentine“ verwandt. 

 
 
1.2  Funkverkehrskreis 
 

Der Funkverkehrskreis wird durch den Namen des Gemeindeverbandes oder der Gemeinde an-
gegeben. Werkfeuerwehren mit einer Zulassung zum BOS-Funk führen in Abstimmung mit dem 
Ministerium für Inneres und Sport in der Regel ihren Firmennamen. Für Einrichtungen oberhalb 
der Gemeinde-verbandsebene werden folgende Namen festgelegt: 

 
 - Ministerium für Inneres und Sport (Fachreferat/Koordinierungsstelle): „Saar“ 
 
 - Feuerwehrschule des Saarlandes: „Schule“ 

 
 
1.3  Standort 
 

Der Standort wird durch die Standortkennzahl angegeben. Sie kennzeichnet den Standort (z. B. 
Wehr, Löschabschnitt, Löschbezirk, Feuerwache) innerhalb eines Funkverkehrskreises. 

 
 
1.4  Fahrzeugart 
 

Die Fahrzeugart wird durch eine der folgenden Kennzahlen angegeben. 
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1.4.1  Einsatzleitwagen und Mannschaftstransportfahrzeuge 
 

Kennzahl Fahrzeugart Kurzzeichen 
10 Kommandowagen KdoW 
11 Einsatzleitwagen 1 ELW 1 
12 Einsatzleitwagen 2 ELW 2 
13 Einsatzleitwagen 3 ELW 3 
14   
15   
16   
17   
18 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 
19 sonstige  

 
 
1.4.2  Tank- und Pulverlöschfahrzeuge 
 

Kennzahl Fahrzeugart Kurzzeichen 
20   
21 Tanklöschfahrzeug 8/18 TLF 8/18 
22 Tanklöschfahrzeug 16/24 TLF 16/24-Tr 
23 Tanklöschfahrzeug 16/25 TLF 16/25 
24 Tanklöschfahrzeug 24/48 oder 24/50 TLF 24/48 oder TLF 24/50 
25   
26   
27 Trocken-Tanklöschfahrzeug 16 TroTLF 16 
28 Trockenlöschfahrzeug TroLF 750 
29 Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug LHF 

 
 
1.4.3 Hubrettungsfahrzeuge 
 

Kennzahl Fahrzeugart Kurzzeichen 
30   
31 Drehleiter 23-12 DL/DLK 23-12 
32 Drehleiter 18-12 DL/DLK 18-12 
33 Drehleiter 12-9 DL/DLK 12-9 
34 Drehleiter 16-4 DL 16-4 
35 Gelenkmast GM 
36 Teleskopmast TM 
37   
38   
39 sonstige  
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1.4.4 Löschgruppen- und Tragkraftspritzenfahrzeuge 
 

Kennzahl Fahrzeugart Kurzzeichen 
40   
41 Löschgruppenfahrzeug 8 LF 8 
42 Löschgruppenfahrzeug 8/6 oder 10/6 LF 8/6 oder LF 10/6 
43 Löschgruppenfahrzeug 16 oder 16/12 LF 16 oder LF 16/12 
44 Löschgruppenfahrzeug 16-TS LF 16-TS 
45 Löschgruppenfahrzeug 24 LF 24 
46 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 
47 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 
48 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser oder Klein-

tanklöschfahrzeug 
TSF-W oder 
KTLF 

49 Kleinlöschfahrzeug KLF 
 
 
1.4.5 Rüstwagen 
 

Kennzahl Fahrzeugart Kurzzeichen 
50   
51 Rüstwagen 1 RW 1 
52 Rüstwagen 2 oder  

Rüstwagen nach DIN 14555-3 
RW 2 oder 
RW 

53 Rüstwagen 3 RW 3 
54 Vorausrüstwagen VRW 
55 Kleineinsatzfahrzeug KEF 
56   
57 Rüstwagen-Gefahrgut  RW-G 
58 Rüstwagen-Öl RW-Öl 
59 sonstige  

 
 
1.4.6 Gerätewagen 
 

Kennzahl Fahrzeugart Kurzzeichen 
60   
61 Gerätewagen-Gefahrgut 1 GW-G 1 
62 Gerätewagen-Gefahrgut 2 GW-G 2 
63 Gerätewagen-Dekontamination GW-Dekon 
64 Gerätewagen-Atemschutz GW-A 
65 Gerätewagen-Strahlenschutz GW-Str 
66 Gerätewagen-Wasserrettung GW-W 
67 Gerätewagen-Mess oder 

Gerätewagen-Messleitfahrzeug 
GW-Mess oder 
GW-Messleit 

68 ABC-Erkundungskraftwagen ABC-ErkKw 
69 sonstige  
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1.4.7 Schlauchwagen 
 

Kennzahl Fahrzeugart Kurzzeichen 
70   
71 Schlauchwagen 1000 SW 1000 
72 Schlauchwagen 2000 SW 2000 
73 Schlauchwagen 2000 Trupp SW 2000-Tr 
74 Schlauchtransportwagen STW 
75   
76   
77   
78   
79 sonstige  

 
 
1.4.8 Rettungsdienstfahrzeuge der Feuerwehr 
 

Kennzahl Fahrzeugart Kurzzeichen 
80   
81 Notarztwagen NAW 
82 Notarzt-Einsatzfahrzeug NEF 
83 Rettungswagen RTW 
84 Rettungshubschrauber RTH 
85 Krankentransportwagen KTW 
86 Hilfskrankentransportwagen HKTW 
87 Krankentransportwagen 4 Tragen KTW 4 
88   
89 sonstige  

 
 
1.4.9 Sonstige Feuerwehrfahrzeuge 
 

Kennzahl Fahrzeugart Kurzzeichen 
90   
91 Wechselladerfahrzeug WLF 
92 Lastkraftwagen LKW 
93 Gerätewagen-Licht GW-Li 
94 Abrollbehälter AB 
95   
96 Rettungsboot RTB 
97 Mehrzweckboot MZB 
98   
99 sonstige  

 
 
1.5 Mehrere Fahrzeuge derselben Art eines Standortes werden durch eine laufende Nummer unter-

schieden. Die Nummerierung beginnt mit der Zahl „1“. 
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2. Funkrufnamen für Führungskräfte 
 

Der Funkrufname einer Führungskraft setzt sich aus dem Kennwort der Organisation (Florian bzw. 
Florentine), dem Namen des Funkverkehrskreises und einer der nachfolgend aufgeführten funkti-
onsbezogenen Kennzahlen zusammen. Bei der Sprechweise ist u.a. darauf zu achten, dass die 
Ziffer „0“ gesprochen wird. 

 
Kennzahl 01  
Leiterin/ Leiter des Fachreferates Brandschutz im Ministeri-
um für Inneres und Sport Florian Saar 01 

Leiterin/ Leiter der Aufsichtsbehörde im Landkreis Florian < Landkreis > 01 
Leiterin/ Leiter der Aufsichtsbehörde im Stadtverband Saar-
brücken Florian Stadtverband 01 

Leiterin/ Leiter der BF Saarbrücken Florian Saarbrücken 01 
 

Kennzahl 02  
Landesbrandinspekteurin/ Landesbrandinspekteur Florian Saar 02 
Brandinspekteurin/ Brandinspekteur im Landkreis Florian < Landkreis > 02 
Brandinspekteurin/ Brandinspekteur im Stadtverband 
Saarbrücken Florian Stadtverband 02 

Leitungsdienst der BF Saarbrücken (L-Dienst) Florian Saarbrücken 02 
 

Kennzahl 03  
Feuerdienst der BF Saarbrücken (F-Dienst) Florian Saarbrücken 03 

 
Kennzahl 04  
Leiterin/ Leiter des Fachreferates Fernmeldesondereinrich-
tungen der BOS im Ministerium für Inneres und Sport Florian Saar 04 

Funkbetriebsaufsicht (Funksachbearbeiterin/ Funksachbe-
arbeiter) auf Landkreisebene Florian < Landkreis > 04 

Funkbetriebsaufsicht (Funksachbearbeiterin/ Funksachbe-
arbeiter) auf Stadtverbandsebene Florian Stadtverband 04 

Funkbetriebsaufsicht (Funksachbearbeiterin/ Funksachbe-
arbeiter) auf Gemeindeebene Florian < Gemeinde > 04 

 
Kennzahl 05  
  

 
Kennzahl 06  
  

 
Kennzahl 07  
Wehrführerin/ Wehrführer  

 
Kennzahl 08  
Löschabschnittsführerin/ Löschabschnittsführer  

 
Kennzahl 09  
Löschbezirksführerin/ Löschbezirksführer  
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3. Funkrufnamen für feste Landfunkstellen 
 

3.1 Der Funkrufname für eine feste Landfunkstelle einer Kreiseinsatzzentrale, Kreisalarmzentrale, 
Haupteinsatzzentrale bzw. Leitstelle setzt sich aus dem Kennwort der Organisation und dem Na-
men des Funkverkehrskreises zusammen. 

 
Beispiel:  Funkrufname für die Kreisalarmzentrale im Landkreis Neunkirchen: 
„Florian Neunkirchen“ 

 
 
3.2 Der Funkrufname für eine feste Landfunkstelle einer Feuerwache, Rettungswache bzw. eines 

Feuerwehrhauses setzt sich aus dem Kennwort der Organisation, dem Namen des Funkverkehrs-
kreises und der Kennzahl für den Standort zusammen. 

 
Beispiel:  Funkrufname für das Feuerwehrhaus im Löschbezirk Lebach: 
  „Florian Lebach 1“ 

 
 
II. Schlussvorschriften 
 
1.  Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. März 2004 in Kraft. 
 
2.  Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift über Funkrufnamen für die Feuerwehren im Saarland 

vom 30. April 1993 (GMBl. Saar S. 172) außer Kraft. 
 
 
 
Saarbrücken, den 1. Dezember 2003 
 
Die Ministerin für Inneres und Sport 
 
 
gez. 
Annegret Kramp-Karrenbauer 
 


